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Der Rheindorfer Karnevalszug 2020  
Am Samstag, dem 22. Februar, zieht der legendäre und traditionelle 
Karnevalszug wieder durch Rheindorf. Er ist der kürzeste, bunteste und 
schönste Karnevalszug von ganz Schwarzrheindorf und Vilich-Rheindorf. 
 
Um 10:00 Uhr treffen die Wäscherprinzessin Romina I (Markmann) mit 
ihren Wäscherinnen Lena Obliers und Sabrina Michel in der Arnold-von-
Wied-Schule ein, wo sie von der Schulgemeinde begrüßt werden. 
 
Gleichzeitig beginnt die Aufstellung aller Zugteilnehmer auf der 
Werdstraße. Um 10:30 Uhr geht es dann los: von der Werdstraße auf die 
Clemensstraße und über die Niederkasseler Straße hinweg. Dann biegt er 
in die Grabenstraße ein und geht auf der Stiftsstraße geradewegs auf die 
Kirche zu. Auf der Bergheimer Straße geht es dann am Haus Michael 
vorbei durch die Straße Im Gensem und endet in der Gensemer Straße. 
 
Angeführt wird der Zug von dem 10-jährigen Rheindorfer Tiger Florian 
Nieske. Danach folgt die IGS-Samba-Gruppe mit heißen, brasilianischen 
Rhythmen. Der Bürgerverein unter der Leitung von Martin Hunold ist in 
diesem Jahr zum zweiten Mal mit einer eigenen Gruppe dabei unter dem 
Motto „De Sonnesching vom Rhing“. 
 
Weitere Gruppen sind die Arnold-von-Wied-Schule, die Karnevals-
Gesellschaft Ledenhof, das Damenkomitee in der TSV rrh, die Närrischen 
Schifferinnen, das Damenkomitee Mühlenbachsterne, die Glorreichen 
Sieben, die Karnevalsgesellschaft Schwatz-Wiesse-Junge, die Kinderhaus-
Initiative KIDS, die Elterninitiative 1973 und der Junggesellenverein 
„Gemütlichkeit“. 
 
Der Zug hat eine Länge von 1.111 Meter. Er endet gegen 11:11 Uhr in der 
Gensemer Straße mit einem Straßenfest für Jung und Alt.  
Gäste sind herzlich willkommen. 
 

Für alle Rheindorfer besteht Anwesenheitspflicht. 
 
Der Vorstand 

Schwarzrheindorf/Vilich Rheindorf am 20. Januar2020 


	MitgliederInformation Nr. 97/2019

